
 

 

Allgemeines Informationsblatt zur Vermietung  
 

 
Mit dem hier vorliegenden Informations-
blatt möchten wir Ihnen die Mietkon-
ditionen und das "Bewerbungsverfahren" 
vorstellen.  
Die WeiberWirtschaft eG vermietet Räu-
me in ihrem Gewerbehof Anklamer Straße 
38-40 in Berlin-Mitte an Existenzgründe-
rinnen, Unternehmerinnen und Frauenpro-
jekte.  
 
Die erste Besonderheit gleich vorneweg: 
Voraussetzung für den Abschluss eines 
Mietvertrages ist, dass die künftige Miete-
rin Genossenschafterin der WeiberWirt-
schaft eG und damit Miteigentümerin wird. 
Das bedeutet, dass einmalig ein Ge-
schäftsanteil im Wert von 103 € erworben 
werden muss, außerdem wird eine Bei-
trittsgebühr von 30 € fällig.  
 

M i e t k o n d i t i o n e n 
 

Räumliche Gegebenheiten 
VORDERHAUS:  
Kleinteilige Büroflächen sind vorwiegend 
im Vorderhaus vorhanden. Die Büroräume 
sind in Einheiten (60 qm, 100 qm, 120 qm) 
zusammengefasst, in denen sich jeweils 
ein Sanitär- und ein Teeküchenbereich 
befinden, den die Mieterinnen gemeinsam 
nutzen können. 
Der Ausbaustandard im Vorderhaus um-
fasst die Einrichtungen der Teeküche 
(Spüle mit Unterschrank, Arbeitsplatte), 
den Fußbodenbelag (Linoleum) sowie die 
Verteilung von elektrischen und Telefon-
leitungen (Anschlussmöglichkeiten in je-
dem Raum vorhanden, DSL-fähig). 
 
HINTERHÄUSER:  
In den Hofgebäuden sind im wesentlichen 
große Flächen vorhanden. Teilweise sind 
an große Produktionsräume kleine Büros 
angeschlossen.  

In diesen Gebäudeteilen sind 2 Ausbau-
standards vorhanden, die nach Produktion 
und Dienstleistung unterschieden werden. 
In den für Produktionsbetriebe vorgese-
henen Einheiten ist jeweils ein Haupt-
verteiler für Elektrik und Telefonanschlüs-
se vorgesehen, von dem aus die Mieterin-
nen ihre Leitungen in die einzelnen Räu-
me verlegen lassen können. In den 
Dienstleistungseinheiten sind die Leitun-
gen bereits verlegt. 
In allen Einheiten befinden sich An-
schlüsse für eine Teeküche. Bei den Bö-
den handelt es sich um Estrich. Lasten-
aufzüge sind vorhanden. 
Zusätzlich stehen im Erdgeschoss Laden-
flächen zur Verfügung. 
 
NEUBAU:  
Im Neubau Anklamer Straße 39-40 be-
finden sich drei Maisonette-Läden. Die 
zwei Stockwerke sind über eine Innen-
treppe miteinander verbunden. Die Elek-
trik ist verlegt und Beleuchtung vor-
handen. Die Teeküchen sind ausgebaut. 
 

Mietpreise 
Die Mietpreise variieren je nach Lage im 
Gebäude, Ausstattungsstandard und Grö-
ße. 
 
Bei der Besichtigung erhalten Sie jeweils 
einen Grundriss und ein konkretes Ange-
bot über Miete und Nebenkosten für die 
entsprechende Fläche. Bitte beachten Sie, 
dass im Gegensatz zu vielen anderen 
Mietangeboten die Stromkosten bereits 
enthalten sind. 
Für Strom, Heizkosten und Wasser sind 
Abschläge kalkuliert, die Kosten werden 
jährlich nach Verbrauch abgerechnet. Die 
Einheiten der Mieterinnen werden durch 
die hauseigene Technik mit Wärme und 
Strom versorgt; durch den ökologischen 



Ausbau der Gebäude sind die Heizkosten 
im Vergleich zu anderen Objekten sehr 
günstig. 
 
Wenn eine Mieterin bauliche Maßnahmen 
in den gemieteten Räumen vornehmen 
lässt, kann die Nettokaltmiete für einen 
befristeten Zeitraum erlassen werden.  
 
Die Kaution beträgt für alle Räume drei 
Nettokaltmieten. 
 
MILCHMÄDCHENRECHNUNG-TARIFE 
Existenzgründerinnen erhalten auf die 
Nettokalt-Mietpreise die folgenden Ein-
stiegs-Rabatte: 
50 % für die ersten 6 Monate  
25 % für die zweiten 6 Monate  
 

Mietdauer 
Die Laufzeit der Mietverträge orientiert 
sich an Ihren Wünschen. Die maximale 
Mietvertragsdauer beträgt 5 plus 5 Jahre.  
Voraussetzung für den Milchmädchen-
Rechnung-Tarif ist der Abschluss eines 
Mietvertrages mit einer Mindestlaufzeit 
von zwei Jahren. 
 
Wenn Sie innerhalb des vereinbarten 
Mietzeitraums, aus welchen Gründen auch 
immer, die Räume aufgeben wollen, gilt 
eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. 
Wenn Sie oder die WeiberWirtschaft eine 
Nachmieterin finden, können Sie auch 
früher ausziehen. Die Nachmieterin muss 
aber auch das unten beschriebene Bewer-
bungsverfahren durchlaufen.  
 
Änderungsverträge, also der Umzug in 
eine andere Fläche im Gründerinnenzent-
rum, sind grundsätzlich jederzeit möglich. 
 

Mietbeginn 
Die zur Vermietung stehenden Gewer-
beräume sind in der Regel sofort verfüg-
bar. Ein Vertragsbeginn ist jederzeit, nicht 
nur zum 1. oder 15. eines Monats, mög-
lich. Für das ganze Bewerbungsprozedere 
benötigen wir – wenn es eilig ist – unge-
fähr eine Woche Zeit. 

 
Bewerbungsverfahren 
Wenn Sie sich für Gewerberäume im 
Gründerinnenzentrum interessieren, ergibt 
sich der nachfolgend beschriebene Ablauf. 

 
 
1. BESICHTIGUNGSTERMIN 
Sie vereinbaren telefonisch einen Termin 
zur Besichtigung der in Frage kommenden 
Räume. In einem ersten Gespräch werden 
folgende Punkte besprochen: 
 
− Ihr Raumbedarf und der gewünschte 

Einzugstermin 
− Mietpreise und Nebenkosten, Mietkon-

ditionen 
− Kriterium eines „Frauenunternehmens“ 
− Kooperationsmöglichkeiten bzw. Kon-

kurrenzsituation zu anderen Unterneh-
men des Hauses 

− bauliche und konzeptionelle Struktur 
des Gründerinnenzentrums 

− vorhandene Infrastruktur (Tagungsbe-
reich, Gastronomie, Kita, ökologisches 
Konzept etc.) 

− Unterstützung bei der Gründung durch 
unsere Tochterorganisation Gründerin-
nenzentrale.  

 
Sie erhalten außerdem schriftliche Infor-
mationen über die Genossenschaft sowie 
Grundrisse und genaue Kostenaufstellun-
gen der von Ihnen favorisierten Räume. 
 
2. EINREICHEN EINES KONZEPTES 
Wenn Sie sich für die WeiberWirtschaft 
eG entschieden haben, benötigen wir ein 
schriftliches Unternehmenskonzept von 
Ihnen. Es sollte kurz Auskunft geben über 
 
� Ihre Unternehmensidee 
� die Rechtsform 
� die betriebswirtschaftliche Kalkulati-

on/Rentabilitätsvorschau  
� Marketingkonzept 
� Personalplanung  
� Ihren beruflichen Werdegang  
 
Bitte reichen Sie auch den Nachweis mit 
ein, dass es sich bei Ihrem Unternehmen 
um ein von Frauen geführtes (Geschäfts-
führung/Vorstand) und in Frauenhand lie-
gendes (Geschäftskapital) handelt. 
Ausnahmen von dieser Regel sind im Ein-
zelfall möglich, bitte sprechen Sie uns 
darauf an. 
 
3. NUTZUNGSGREMIUM 
Wir laden Sie anschließend kurzfristig zu 
einem Gesprächstermin in das Nutzungs-



gremium der Genossenschaft ein. Dieses 
besteht aus zwei gewählten Vertreterinnen 
der Mieterinnen des Gründerin-
nenzentrums und zwei Frauen aus dem 
Vorstand. Das Gremium entscheidet auf-
grund der vorliegenden Informationen, ob 
sich Ihr Vorhaben mit den bestehenden 
Unternehmen im Gründerinnenzentrum 
sinnvoll ergänzt, und es dient Ihnen  zum 
Kennenlernen erster Ansprech-
partnerinnen auch aus der Mieterin-
nenschaft. 
Es werden Fragen zu Ihrem Unter-
nehmen, die sich aus Ihrer Bewerbung 
ergeben haben, oder solche, die Sie 
selbst zur Struktur des Gründerinnen-
zentrums haben, besprochen. 
 
4. UNTERZEICHNUNG DES MIETVERTRAGES 
Hat das Gremium positiv abgestimmt, er-
halten Sie einen Mietvertragsentwurf. Falls 
Sie nicht schon im nächsten Monat, son-
dern erst später mieten wollen, wird der 
Vertrag rechtlich abgesichert, indem beide 

Seiten unterschreiben und Sie eine Mo-
natsmiete im Voraus einzahlen (diese er-
setzt die erste reguläre Mietzahlung bei 
Mietbeginn). 
Voraussetzung für die Vertragsunter-
zeichnung ist Ihr vorheriger Beitritt zur 
Genossenschaft.  
 
5. ÜBERGABE DER RÄUME 
Es findet eine Übergabe der zu vermie-
tenden Räume gemeinsam mit Ihnen statt, 
bei der der ordnungsgemäße Zustand von 
beiden Seiten bestätigt und zu Protokoll 
gegeben wird. 
Zur Übergabe der Schlüssel an die Miete-
rin müssen vorliegen: 
 
− der beidseitig unterschriebene Mietver-

trag 
− die Kaution (Sparbuch oder Bankbürg-

schaft) 
− die erste Monatsmiete 
− Genossenschaftsbeitritt 

 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Gewerberäumen! 
 

Ihre Ansprechpartnerin ist Dr. Katja von der Bey, 
Fon 030 / 440 223 - 11, eMail: katja.vdbey@weiberwirtschaft.de 


